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aussah, oder ob er gelegentlich einmal fiinfe gerade sein liess. Es kam sogar
etwa vor, dass der Herr Landvogt so einen Ubereifrigen beschwichtigen
musste und ein ungerades Mal einen Stinder in Schutz nahm. Aber im all-
gemeinen unterstiitzte man einander im Bestreben, den vielen Vorschriften
der Hohen Obrigkeit Nachachtung zu verschaflen.

Aus dem Schweizerdeutschen Worterbuch
Von Wilbelm Altwegg, Basel

Von den drei neuen Heften des Schweizerdeutschen Woérterbuches, die
seit unserer letzten Anzeige erschienen sind, enthilt das eine die lingst
schon erwiinschte Neuauflage des Verzeichnisses der literarischen Quellen
mit ihren Abkiirzungen. Es ersetzt die erste Ausgabe vom Jahre 1903,
fihrt ihr gegeniiber nicht weniger als 1400 neue Titel auf, gestaltet alles
knapper und ibersichtlicher und gibt, mit den nétig gewordenen Ergin-
zungen, auch wieder die Liste der abgekiirzten Ortsbezeichnungen, die
fur die sprachgeographische Betrachtung des Wortbestandes so viel Auf-
schliisse geben. Es zeigt, auf welch breiter und solider Grundlage — Ut-
kunden, Chroniken, Dichtwerken, Zeitschriften, Kalendern, Lexika,
wissenschaftlichen Arbeiten — das Gebiude des Worterbuches errichtet
ist. Es bedeutet zugleich ein Repertorium des schweizerdeutschen Schrift-
tums und der wissenschaftlichen Literatur zu den Schweizerdialekten, und
der Basler z. B. freut sich, dass neben Jacob Burckhardt, Fritz Liebrich,
Traugott Meyer auch Niklaus Faesch erscheint und jenes kostliche drama-
tische «Binkly» von 1778, als dessen Verfasser inzwischen der Schultheiss
Emanuel Wolleb erwiesen worden ist.

Die beiden andern Hefte fithren das Worterbuch weiter, und gerade ihr
erstes (Heft 138) ist erstaunlich reich an auch volkskundlich Bemerkens-
wertem. Bei den abschliessenden Belegen zu S#rafe und strafen beweist den
Wandel der Wertungen von Gut und Bése, dass nach einem Berner Mandat
von 1675 straffillig wurde, wer sich dem heute zu hochsten Ehren aufge-
stiegenen Genuss des Tabaks hingab, und zwar bei so Pfd Pfennig Buefs,
der Meinung, dass der, so soviel Geldmittel nit vermicht, dafir mit der Triillen,
oder wo deren keine, mit der vorbandenen gestrengsten Gefangenschaft 4 Tag und
Nacht lang bei Wasser und Brod abgestraft werden sille. Oder es dokumentiert
sich die Prigekraft jugendlicher Sprachphantasie in der késtlichen S#rofiz ge
des Basler Gymnasiasten fiir die offizielle Strafklasse, d. h. den wochent-
lichen Nachmittagsarrest, wihrend der Stadtziircher Schiiler — der neben
den Ufyg auch die Ueygi kennt —, mit demselben Wort die wenig ge-
schitzte Strafaufgabe bezeichnet, die sein Churer Leidensgenosse mit dem
euphemistischen Deminutiv 4’S#rifele benennt.
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Der z. B. dem Basler vollig unbekannte S#raffe/ meint bald die Stufe einer
Treppe oder die Sprosse einer Leiter, bald den abgehauenen Baumast oder
den Baumstrunk, bald die Zinke der Gabel oder den Stachelkranz oder das
Stachelbrett, die, vor die Stirne gebunden, Kiithen das Schliipfen durch die
Ziune verunmaglichen sollen, und iibertragen wird es auch von einem
magern Menschen gebraucht. Auch S#auff und strauffen, entsprechend dem
schon althochdeutschen stroufen, sind dem Basler véllig fremd. Thre Grund-
bedeutung fillt weithin zusammen mit der der allgemein verbreiteten
Streiff und streiffen, die im ganzen wie in der Schriftsprache verwendet
werden; Streiffach, Striffach, Streiffel, Striffele, Streifling sind darnach Apfel-
sorten, det drinist Gestreift der Hauptmann mit seinen drei Galons, S/reiff
und Streiflig in der Gaunersprache der Strumpf, und Streipfsack und Streipfi
dienen zum Streipfen der Kirschen, d. h. zum Kirschmusauspressen. Das
zu Streiff ablautende S#74f(f) deckt im wesentlichen den Begriff von schrift-
sprachlich Streif. Ein Gestrifter kann dann sowohl ein Zuchthiusler mit
seinem Streifenkleid wie ein Redegewandter oder Gelehrttuerischer sein,
sodass schon 1522 eine Flugschrift den Titel Der gestryfft Schweitzer Bauer
trigt.

Bei der wenig zahlreichen Sippe st -g gehort das fast nur in der Ost-
schweiz bekannte S#rége/ als Bezeichnung von Riickstinden bei der Kise-
bereitung oder einer besondern Art von Ziger zu der iltesten Schicht
alpwirtschaftlicher Lehnworter. Allgemein schweizerisch sind der Strige/
und das dazugehoérende Verbum szrigeln. Strigeln kann man nicht nur ein
Pferd und ein Rindvieh oder eine Heuballe, sondern, wie sirdlen, auch
einen Menschen. Es kann dann ebenso sehr im guten Sinne herausputzen
heissen — die besser Gstriglete sind darum die Honoratioren — wie ander-
seits soviel wie Z#chtig hernehmen, sodass ein aus dem Zuchthaus Entlassener
gefragt wird chum, vergell, wie hind 5> di gstriglet 3° Lingbig dne, und dass die
Volksweisheit meint: Wer hiirotet und filt, ist gstriglet und gstralt oder Ghiratet
und grate ischt gehiechlet und brate, ghiratet und gfilt ischt gstriglet und g falt.
Der Strige/ aber bezeichnet nicht nur das Putzinstrument mit seinen Zihnen,
sondern als Chatzestrigel auch verschiedene Spiele, und zwar, dhnlich wie
Strébel, ein schon z. B. von ]J. M. Usteri auf dem Rigi erlebtes besonderes
Seilziehen, wo die Parteien sich auf Knie und Hinde stitzen oder sich
biuchlings auf die Erde legen und die Zuschauer mit Miauen das Ziehen
begleiten, oder zwei Arten von Brettspiel, wo entweder auf die Schnitt-
punkte einer striegelartigen Figur die Steine so zu setzen oder zu ziehen
sind, bis der Gegner eingeschlossen ist, oder wo nach bestimmten Regeln
Nullen und Striche zu schreiben sind und der gewinnt, der zuerst eine
Gerade durch drei seiner Zeichen ziehen kann und der Verlierer der
Chatgestrige! heisst. Die Strdggele aber ist die Unholdin, die meist vom Tiirst
und vom Hunde Ragori begleitet erscheint, und dann die entsprechende
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Gestalt, in die, und zwar in einem merkwiirdig geschlossenen Verbrei-
tungsgebiet mit der mittleren Reuss als Achse, sich die Burschen bei ihren
lirmenden Umziigen um die Weihnachtszeit vermummen.

Bei strecken sind auch im Schweizerdeutschen die Formen mit nicht um-
gelauteten a, also strack und gestrackt selbstverstindlich und nicht nur
stracks in allen schriftsprachlichen Bedeutungsabstufungen von der oOrt-
lichen iber die zeitliche zur modalen, sondern auch Strack als Ruck, als
Strecke Weges und als Kette am Webstubl seit dem 16. Jahrhundert bis heute
lebendig. Bekannt ist der Kindervers, der den Schneck auffordert, seine
Hérner hervorzustrecken, und hiibsch, wenn es bei Gotthelf von einer
Frau heisst, die wir im Stande, Kruselbaar gu strecken, dass es in hundert Jabren
sich nicht mebr krimmie. Sich oder d’Bei strecken ist ein Euphemismus fiir
sterben; d’ Bei strecken muss aber auch der Zahlungsunfihige. Absolutes strecken
bedeutet, beim Pfliigen die Furchen soweit ziehen, dass die Zugtiere auf
das anstossende Grundstiick hinaustreten missen; es gilt hier das Streck-
recht, und der Usstrack ist das Kopfende des Ackers, wo man mit dem
Pfluggespann wusstrecks. Mit allerlei Mitteln lassen sich Milch, Wein usw.,
strecken. Aber auch das Eisen wird gestreckt, und der es berufsmiissig tut,
ist der noch in heutigen Familiennamen weiterlebende Streckeisen, und die
Silberstrecki war ein Gebiude neben der Miinze in Bern, wihrend es heute
auch die hohere Steuereinschitzung meinen kann wie der Silberstrecker in
Glarus und Biinden das Mitglied der Steuerbehorde. Gestreckt wurde
auch, und manchmal bis uff den fod, der Delinquent auf der vom Strecker
bedienten Folter, und der Nachrichter erhielt syn streck- und richigeld. Auch
Tiere konnen durch Strecken getdtet werden, und die Luzerner werden
daher in der Regenerationszeit ihren Ubernamen Kargenstrecker erhalten
haben.

Bei Strick und stricken ist das volkskundlich Bedeutsamste, dass als
schweizerische Eigenart Strick auch eine, und zwar kunstvollere als das
Wetten, Art der Verfugung der liegenden Balken und Pfetten des Block-
baues an ihren Enden bezeichnet, und eine Spezialitit dabei ist der Zapfe-
strick, wo die Balkenk&pfe mit schwalbenschwanzihnlichen Zinken in-
einander greifen. Strick heisst auch soviel wie Pfad, Weg, und so erscheint
es allein oder in Zusammensetzungen wie Gems- und besonders beliebt
Chatgestrick in Flurnamen, von denen dann wieder Familiennamen wie
Stricker sich herleiten, und der Strick ist weiter der Fangstrick oder das
Fangnetz fir Vogel und Hasen, wie das Seil am Galgen und, wer dessen
wiirdig, selber der Galgenstrick. Fast nur im Gebiet von Baselstadt, wo
einst die Torwichter sich damit die Zeit vertrieben, und in Baselland ent-
spricht stricken der einzigen schriftsprachlichen Bedeutung, wihrend sonst
allgemein /ismen gilt. So kennen auch nur Basel und Baselbiet das Fade-
sprelistricke und das Punisiricke, d. h. das bei den Kindern beliebte Ver-
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fertigen gestrickter Schniire mit vier Néigeln um das Loch einer Fadenspule
oder eines Girspundes. Zwifelstrick aber heissen, weil Anfang und Ende
zu finden zum Verzweifeln ist, schon seit dem 17. Jahrhundert kunstvoll
verschlungene Ziige, wie sie als Zierat Ostereier, Kleider, Miinzen schmiik-
ken oder an den Tenn- und Scheunentoren und an der Wiege das Doggeli
und andere bose Geister abwehren sollen. Es bezeichnet ebenso ein aben-
teuerlich verschlungenes Gebick und nach J. J. Spreng im alten Basel ¢/
zierlich geflochtener Kunstgng, womit die Schreibmeister guweilen eine Schrift
beschliessen. :

(Fortsetzung folgt)

Mitteilungen

Die Generalversammlung von 1951 hat in Brugg beschlossen, die Jabresversammlung
1952 im Wallis abzuhalten. Sie wird nicht wie dblich im Frithjahr stattfinden, sondern
gemiiss Beschluss des Vorstandes am 4.—6. Oktober (Beginn der Herbstferien). Damit soll
moglichst vielen Mitgliedern die Teilnahme erméglicht und Gelegenheit geboten werden,
den Aufenthalt im Wallis, das in dieser Jahteszeit besonders schén ist, nach Belieben aus-
zudehnen. Als Orte wurden Sion und Brig in Aussicht genommen, mit anschliessender
Exkursion ins Goms. Wir bitten unsere Mitglieder schon jetzt, sich das Datum zu merken
und recht zahlreich an der vielvetsprechenden und genussreichen Tagung teilzunehmen.

Die Schweiz. Geisteswissenschaftliche Gesellschaft hilt ihre Generalversammlung am 4. Mai
1952 in Winterthur ab. Dazu sind alle Mitglieder unserer Gesellschaft eingeladen. Pro-
gramme konnen beim Sekretariat der Schweiz. Geisteswissenschaftlichen Gesellschaft,
Bern, Bundesgasse 20, bezogen werden. Der Obmann

Der Verband deutscher Vereine fiir Volkskunde, Hegelplatz 1/II, Stuttgart N,
beabsichtigt, seinen diesjihrigen

Allgemeinen volkskundlichen Kongress
(8. Deutscher Volkskundetag).

in der Zeit vom 26. bis 31. August 1952 in Passan zu veranstalten.



	Aus dem Schweizerdeutschen Wörterbuch

